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Nr. 3 Die Verpflichtungen aus dem Bürgschaftsvertrag 

sind auch dann zu erfüllen, wenn der Kreditnehmer das 

zugrundeliegende Rechtsgeschäft anfechten kann; sie bleiben 

selbst dann bestehen, wenn die Anfechtung tatsächlich 

erklärt wird 

 

Bürgschaft, § 765 BGB 

Gläubiger = 

Sicherungsnehmer Hauptschuldner 

Akzessorisch 

Subsidiär 

Bürge =  

Sicherungsgeber 

  Ziff. 3 AGB 

„Anfechtung/ 

Anfechtbarkeit“


